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Einleitung 

Überschreitet trotz technischer und organisatorischer Maß-
nahmen der  Lärmexpositionspegel eines Arbeitnehmers den 
Expositionsgrenzwert für gehörgefährdenden Lärm, muss 
dieser mit Hilfe von geeigneter persönlicher Schutzausrüs-
tung eingehalten werden. In diesem Fall ist in der Verord-
nung Lärm und Vibrationen VOLV geregelt, dass Gehör-
schutz verwendet werden muss. 

Der Einführung von Gehörschutz in Betrieben wird meist 
eine zu geringe Bedeutung zugeschrieben. Oft wird der Ge-
hörschutz lediglich unter den lärmexponierten Arbeitneh-
mern verteilt. Die einzige Hilfe bezüglich der Verwendung 
stellt in diesen Fällen die vom Hersteller verpflichtend bei-
zulegende Verwenderinformation dar. 

Am Beispiel von vor Gebrauch zu formenden Gehörschutz-
stöpsel wird gezeigt, wie groß der Unterschied zwischen den 
unterwiesenen und den nicht unterwiesenen Probanden in 
der erzielten Schalldämmung ist. Das Ziel ist es, einen Zah-
lenwert zu erhalten, der die Erhöhung der Schalldämmung 
durch eine persönliche Unterweisung widerspiegelt, die nur 
wenige Minuten dauern muss. Die Wichtigkeit einer wenigs-
tens kurzen Unterweisung soll damit unterstrichen werden. 

Motivation 

Es ist hinreichend bekannt, dass die Schalldämmung, die von 
den Herstellern normgerecht ermittelt wird, in der betriebli-
chen Praxis nicht erreicht wird. Es gibt verschiedenste Be-
strebungen diesem Umstand bei der Berechnung des am Ohr 
wirksamen Schallpegels Rechnung zu tragen. 

Da nach [1] die Abweichung zwischen Praxisschalldäm-
mung und Herstellerangaben vom Gehörschützertyp abhän-
gig ist und für vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöp-
sel mit 9 dB am größten ist, lässt vermuten, dass für diesen 
Typ Gehörschutz auch das größte Potential für Verbesserun-
gen durch Unterweisung vorhanden ist. 

Einschränkung der Angaben 

Die im Rahmen dieser Untersuchung erhobenen absoluten 
Schalldämmungswerte können nicht ohne Weiteres mit den 
Herstellerangaben verglichen werden, da die Schalldäm-
mungen an den einzelnen Oktavmittenfrequenzen nicht 
normgerecht nach ÖNORM EN ISO 24869-1:1993 bestimmt 
wurden. 

Einfluss persönlicher Unterweisung 

Untersucht wurde der Einfluss einer kurzen persönlichen 
Unterweisung im Einsetzen des vor Gebrauch zu formenden 
Gehörschutzstöpsels Laser Lite. Der Stöpsel hat eine Uni-

versalgröße und weist eine Einzahlenschalldämmungsangabe 
SNR (Single Number Rating) von 35 dB auf. Am Test haben 
26 Personen (14 Männer und 12 Frauen zwischen 16 und 58 
Jahren) teilgenommen. Wobei sich für 2 Probanden der 
Stöpsel als ungeeignet herausgestellt hat. Diese „Ausfallsra-
te“ liegt in der Größenordnung, wie sie auch in [2] aufgetre-
ten ist. Der Testablauf kann in zwei Teile unterteilt werden. 

1. Teil: Schalldämmung ohne Unterweisung 
• Information über den Testablauf und die Ab-

sicht dahinter 
• Lediglich die Verwenderinformation der Her-

steller stand zur Verfügung (siehe Abb. 1) 
2. Teil: Schalldämmung nach Unterweisung 

• Einzelunterweisung in der Verwendung von 
Dehnschaumstöpseln (ca. 3-minütig) 

 

 

Abb. 1: Den Probanden zur Verfügung gestellte Verwende-
rinformation auf der Verpackung des Gehörschutzstöpsels 

 
Ermittelt wurde für jeden Probanden die Schalldämmung an 
den Oktavmittenfrequenzen f von 250 Hz bis 4 kHz mittels 
alternierendem binauralen Lautstärkenabgleichs ABLB (Al-

ternating Binaural Loudness Balance). Bei diesem Verfah-
ren muss, kurz gesagt, ein gepulster Sinuston, der alternie-
rend über Kopfhörer links – rechts wiedergegeben wird vom 
Probanden so eingestellt werden, dass der Ton am linken 
und am rechten Ohr gleich laut wahrgenommen wird. Wobei 
sich in einem Ohr ein Gehörschutzstöpsel befindet und im 
anderen nicht. Aus der dadurch entstehenden Abweichung 
von der „Normaleinstellung“ kann die Schalldämmung bei 
der jeweiligen Frequenz ermittelt werden. Details über das 
Verfahren kann [3] entnommen werden. 

Berechnet man aus der mittleren Schalldämmung mf und der 
Standardabweichung sf über die 24 Probanden (für 2 Pro-
banden war der Stöpsel ungeeignet) den SNRPAR, indem man 
bei 63 Hz und 125 Hz die Werte bei 250 Hz (m250 und s250) 
und bei 8 kHz die Werte bei 4 kHz (m4000 und s4000) verwen-
det, ergibt sich durch die Unterweisung eine Erhöhung um 
17 dB (von 7 dB auf 24 dB). Der Index PAR (Personal Atte-

nuation Rating) soll in diesem Fall darauf hinweisen, dass 
dieser SNR nicht aus normgerecht bestimmten Ausgangsda-
ten ermittelt wurde. 

Der SNRPAR wurde aus den mittleren Schalldämmungen mf 
und Standardabweichungen sf an den Oktavmittenfrequenzen 
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von 63 Hz bis 8 kHz nach ÖNORM EN ISO 4869-2:1995 
nach der folgenden Formel berechnet. 

( )










⋅−= ∑

=

−
8000

63

1,0 8410lg10100
f

APVL

PAR
fAfdBSNR  [dB] (1) 

Wobei APVf 84 die vermutete Schutzwirkung (Assumed Pro-

tection Value) darstellt und nach Gleichung 2 berechnet 
wird. 

fff smAPV −=84
 [dB] (2) 

Mit LAf ist ein A-bewertetes rosa Rauschen gemeint, welches 
einen C-bewerteten Summenschalldruckpegel von 100 dB 
aufweist. 

In der Abb. 2 ist die mittlere Schalldämmung mf und die 
Standardabweichung sf über 24 Probanden dargestellt. 

 

Abb. 2: mittlere Schalldämmung mf und Standardabwei-
chung sf mit dem Dehnschaumstöpsel Laser Lite (Herstel-
lerangaben ♦, erzielte Dämmung vor ■ - und nach ▲ der 
Unterweisung) 

 
Für jeden Probanden wurde zusätzlich, wieder der Berech-
nung des SNR folgend, die persönliche Schalldämmung 
PARSNR bestimmt. Da nur eine Messung zur Verfügung steht, 
beträgt die Standardabweichung sf in Gleichung 2 gleich 
0 dB. Ohne Unterweisung erreicht jeder Proband durch-
schnittlich einen PARSNR von 14 dB und nach der persönli-
chen Unterweisung von 29 dB. 

Der durchschnittliche PARSNR ergibt sich also aus der für 
jede Person ermittelten Schutzwirkung. Der Anstieg dieses 
Parameters um 15 dB spiegelt somit das Potential der Un-
terweisung besser wider als der des SNRPAR’s. 

Obwohl der Gehörschutz in der Originalverpackung ausge-
geben wurde, haben nur 50 % der Probanden die Packungs-
hinweise wahrgenommen. Immerhin 77 % haben den Stöp-
sel in irgendeiner Form deformiert, um ihn besser einsetzten 
zu können. Aber nur 27 % haben den Gehörgang beim Ein-
setzten gerade gezogen. 

Vergleichbare Studie 

Den Einfluss einer 30-minütigen Unterweisung in der Ver-
wendung von vor Gebrauch zu formenden Gehörschutzstöp-
sel in der Gruppe behandeln Toivonen et al. in [2]. 

In der Abb. 3 ist die Gegenüberstellung der von einer unter-
wiesenen Probandengruppe (29 Personen) erzielten mittleren 
Schalldämmung mf und von einer nicht unterwiesenen Grup-
pe (25 Personen) angeführt. In [2] wird die mit dem Dehn-

schaumstöpsel Bilsom 303 (mit einem SNR von 33 dB) er-
zielte mittlere Dämmung mittels REAT-Verfahren (Real Ear 

At Threshold mittels Audiometer) an einzelnen Frequenzen f 
von 500 Hz bis 8 kHz ermittelt. 

Bildet man wieder den SNRPAR nach Gleichung 1 und 2, 
ergibt sich durch die Gruppenunterweisung ein Anstieg von 
9 dB (von 17 dB auf 26 dB). 

 

Abb. 3: mittlere Schalldämmung mit dem Stöpsel Bilsom 
303 (Herstellerangaben ♦, erzielte Schalldämmung ohne ■ - 
und mit ▲ Unterweisung in der Gruppe), nach [2] 

 

Zusammenfassung 

Durch persönliche Unterweisung konnte in dieser Untersu-
chung eine durchschnittliche Erhöhung der von jedem Pro-
banden erzielten mittleren Schalldämmung von 15 dB im 
Vergleich zu einem nicht unterwiesenen Probanden erzielt 
werden. Selbst wenn die Versuchspersonen die Verwende-
rinformation auf der Verpackung des Gehörschutzes beach-
ten, ist immer noch eine beachtliche Steigerung in der erziel-
ten Schalldämmung möglich. 
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